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RS OGH 1971/9/15 3Ob90/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.1971

Norm

EO §251 Z5

EO §251 Z6

Rechtssatz

Für das Schicksal eines Ausscheidungsantrages nach diesen Bestimmungen ist es unerheblich, ob der Verp6ichtete

sein Gewerbe befugt oder unbefugt betreibt. Solange die Gewerbebehörde den Gewerbeschein lediglich zurücknimmt,

jedoch keinerlei Maßnahmen zur Durchsetzung dieser Verfügung tri;t, ist es nicht Sache des Exekutionsrichters, durch

Verweigerung des Pfändungsschutzes die Fortführung des Betriebes unmöglich zu machen.
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